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�Z' KͲ�ŽĚĞƌ�ĚĂƐ�ǁ ĂŚƌĞ�' ĞƐŝĐŚƚ�ĚĞƌ�sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌ�
Im Verhaltenskodex der Ergo-Versi-
cherung heißt es:
„ERGO und ihre Unternehmen sind
dem Grundsatz verpfl ichtet, ihre Ge-
ƐĐŚćŌ�ƐǌŝĞůĞ�ŵŝƚ�ƌĞĐŚƚůŝĐŚ�ƵŶĚ�ĞƚŚŝƐĐŚ�
ĞŝŶǁ ĂŶĚĨƌĞŝĞŶ�D ŝƩ�ĞůŶ�ǌƵ�ǀ ĞƌĨŽůŐĞŶ͞ ͘ �
Das dies ein reines Lippenbekenntnis
ist, wird deutlich, wenn man sich die
Serie von Skandalen vor Augen hält,
die den Konzern seit Jahren „auszeich-
net“.
�ĞƌĞŝƚƐ�ŝŵ�' ĞƐĐŚćŌ�ƐũĂŚƌ�ϮϬϬϮ�ŚĂƚ�ĚĞƌ�
Ergo-Konzern 4,1 Mrd. Euro an den
Börsen versenkt, so hoch waren die
�ďƐĐŚƌĞŝďƵŶŐĞŶ� ĂƵĨ� �ŬƟ�ĞŶĂŶůĂŐĞŶ͕ �
die vor allem die Lebensversicherer
des Konzerns vornehmen mussten.
Diese Wertvernichtung ging vor allem
zulasten der Versicherungskunden.
Zur Ergo gehört auch die Hamburg-
Mannheimer Versicherung. Das Han-
ĚĞůƐďůĂƩ��ďĞƌŝĐŚƚĞƚ�ƺďĞƌ�ĚĂƐ�hŶƚĞƌͲ
nehmen:
„Der Mann, der 2007 die hundert be-
sten Vertreter der Hamburg-Mann-
heimer Versicherung zu einer Sex-Or-
gie nach Budapest einlud, ist derselbe
D ĂŶŶ͕ �ĚĞƌ�ũĂŚƌĞůĂŶŐ�ĚĞŶ�ƵŵƐƚƌŝƩ�ĞŶĞŶ�
Finanzdienstleister AWD führte: Kai
Lange“.
Ein Konzern, zu dem auch seit 2008
Herr Rürup gehört. Pikant daran ist,
dass der 65-jährige Professor in den
vergangenen Jahren ein maßgeblicher
Berater wechselnder Bundesregie-
ƌƵŶŐĞŶ�ŝŶ�ĚĞƌ�ZĞŶƚĞŶƉŽůŝƟ�Ŭ�ǁ Ăƌ͘��ƵĨ�
ƐĞŝŶĞŶ�ZĂƚ�ĞƌŐćŶǌƚĞ�ĚŝĞ�WŽůŝƟ�Ŭ�ĚŝĞ�
staatliche Rente durch >>fi nanzielle 
Anreize<<, privat für das Alter vorzu-
sorgen - wie bei der nach ihm benann-
ten Rürup-Rente und der nach einem
früheren Sozialminister benannten
Riester-Rente. AWD wiederum ist un-
ƚĞƌ�ĂŶĚĞƌĞŵ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�sĞƌŵŝƩ�ůƵŶŐ�ǀ ŽŶ�
Altersvorsorgeprodukten an Millionen
Deutsche spezialisiert. Am 24.05.11
berichtete die FAZ über einen wei-
teren Skandal. Nach der Sex-Aff äre 
hat die Ergo-Versicherung eine wei-

tere Belohnungsreise für Topvertre-
ter storniert. Dazu bemerkt die Ergo:
„Eine solche Reise passt aktuell nicht
ins Umfeld“.
Doch damit nicht genug!
Am 28.05.11 wurde Strafanzeige ge-
gen Professor Raff elhüschen gestellt! 
Raff elhüschen ist Mitglied des Auf-
sichtsrates der Ergo-Versicherungs-
gruppe, sowie der Volksbank Freiburg.
Herrn Prof. Raff elhüschen gehört das 
ͣ &ŽƌƐĐŚƵŶŐƐǌĞŶƚƌƵŵ�' ĞŶĞƌĂƟ�ŽŶƐǀ ĞƌͲ
träge“. Er ist seit vielen Jahren „wis-
ƐĞŶƐĐŚĂŌ�ůŝĐŚĞƌ͞ �>ŽďďǇŝƐƚ�ĚĞƌ��ƌŐŽ͕ �ĚĞƐ�
Gesamtverbandes der Versicherungs-
ǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌ��;' �s Ϳ͕�ǁ ŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ�ůŝĐŚĞƌ�
Berater für die Victoria Versicherung
AG und des „Finanzdienstleisters“
MLP. Gesetzlich wäre er persönlich als
Aufsichtsrat der Ergo verpfl ichtet, den 
Vorstand zu überwachen. Dafür bleibt
ihm aber off ensichtlich wenig Zeit! 
Jörg Köhler vom Arbeitskreis SOLIDE
Z�E d��ŚĂƚ�ďĞŝ�ĚĞƌ�̂ ƚĂĂƚƐĂŶǁ ĂůƚƐĐŚĂŌ��
Aurich Strafanzeige gegen Prof. Bernd
Raff elhüschen wegen Beleidigung und 
Volksverhetzung gestellt.
Prof. Raff elhüschen, bekannt als der 
immer gern genannte „unabhängige
Rentenexperte“, der sich jahrelang in
D ĞĚŝĞŶ�ƵŶĚ�WŽůŝƟ�Ŭ�ĚĂĨƺƌ�ĞŝŶŐĞƐĞƚǌƚ�
ŚĂƚ͕ �ĚĂƐƐ�ĚŝĞ�ZĞŶƚĞŶ�ǀ ŽŶ�ĚĞƌ�/ŶŇ�ĂƟ�Ͳ
onsrate abgekoppelt und zusätzlich
ĚƵƌĐŚ� ĚĞŶ� ͣ E ĂĐŚŚĂůƟ�ŐŬĞŝƚƐĨĂŬƚŽƌ͞ �
gekürzt werden. Er ist in Wahrheit
jedoch ein bezahlter Interessenver-
treter der Versicherungsbranche und
ŚĂƩ�Ğ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞƌ�:ƵďŝůćƵŵƐ�sĞƌƚƌĞƚĞƌͲ
Versammlung der Volksbank- Raiff e-
isenbank in Jever/Friesland wörtlich
von „demografi schen Zombies“ und 
„nicht sterben wollenden Hundertjäh-
rigen“ gesprochen, die später einmal
von der Schwiegertochter gepfl egt 
werden wollen, ohne je selbst einen
Sohn gezeugt und großgezogen zu
haben. Zynischer geht es nicht. Aber
Herr Raff elhüschen ist vor allem be-
kannt dafür, dass er die gesetzliche

Rente für Teufelszeug hält und am
ůŝĞďƐƚĞŶ�ŬŽŵƉůĞƩ��ĚƵƌĐŚ�ĞŝŶĞ�Ɖƌŝǀ ĂƚĞ�
Rente ersetzt sehen möchte.
hŶƐĞƌĞ� <ŽŽƉĞƌĂƟ�ŽŶƐƉĂƌƚŶĞƌ� �ŬƟ�ŽŶ�
�ĞŵŽŬƌĂƟ�ƐĐŚĞ� ' ĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌ�� Ğ͘� s ͘ �
(ADG) und Bündnis für Rentenzahler
und Rentner e.V. (BRR) haben sich mit
uns in getrennten Briefen an den Mi-
ŶŝƐƚĞƌƉƌćƐŝĚĞŶƚĞŶ�ǀ ŽŶ��ĂĚĞŶͲt ƺƌƩ�Ͳ
emberg und an den Rektor der Uni-
versität Freiburg gewandt. Im Brief an
den Rektor heißt es:
„Es ist auch vollkommen unverständ-
lich, wie Herr Prof. Raff elhüschen zu 
der Aussage kommt, dass die Sozial-
ŬĂƐƐĞŶ�ĞŝŶĞ�Ɵ�ĐŬĞŶĚĞ��ĞŝƚďŽŵďĞ͕�ŵŝƚ�
einer unterdeckten Schuldenlast von
mehr als vier Billionen Euro, sind.
�ƵƌĐŚ�ĞŝŶĞŶ�̂ ĐŚĂƩ�ĞŶŚĂƵƐŚĂůƚ�ŝŶ�ĚĞƌ�
gesetzlichen Rentenversicherung wur-
den dieser von 1957 bis heute ca.
700 Mrd. Euro (versicherungsfremde
>ĞŝƐƚƵŶŐĞŶͿ�ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚ�ůĞŐŝƟ�ŵŝĞƌƚ�ĞŶƚͲ
wendet, welche nicht durch Steuerzu-
schüsse des Bundes gedeckt sind und
somit durch Rentenbeiträge aufge-
bracht werden mussten. Es ist deshalb
umso befremdlicher, dass sich ausge-
rechnet ein >Beamter< in dieser Form
zu den Sozialsystemen äußert, der
seine Versorgung als Landesbeamter
ohne nennenswerte Eigenbeteiligung
und Rücklagen des Staates beziehen
wird, d.h. aus öff entlichen Haushal-
ƚĞŶ͕ �ĚŝĞ�ĨĂŬƟ�ƐĐŚ�ďĂŶŬƌŽƩ��ƐŝŶĚ͘ ��ŝĞƐĞ�
Pensionen werden dann von Genera-
Ɵ�ŽŶĞŶ�ĂƵĨŐĞďƌĂĐŚƚ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ͕ �
die noch nicht geboren sind. Die Äu-
ßerungen sind umso prekärer, da Herr
Prof. Raff elhüschen als Finanzwissen-
ƐĐŚĂŌ�ůĞƌ�ĨĂĐŚůŝĐŚ�ĞŝŶĞƌ�' ƌƵƉƉĞ�ĂŶŐĞͲ
hört, die sich in der Finanzkrise nicht
rühmlich und verantwortungsbewusst
ŝŶ�ƵŶƐĞƌĞƌ�' ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ��ĚĂƌƐƚĞůůƚĞ͘�K ĨͲ
fensichtlich sind die Datenquellen der
>Raff elhüschen-Zeitbombe< in den 
^ŽǌŝĂůƐǇƐƚĞŵĞŶ� ĚĞŵ� ƚ̂ĂƟ�ƐƟ�ƐĐŚĞŶ�
Bundesamt zur Bevölkerungsvoraus-
berechnung entnommen. Diese ha-
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ben nur Modellrechnungscharakter
und sind keine Prognosen. In solchen
Modellrechnungen können unter An-
nahme unterschiedlicher Werte ver-
schiedene Szenarien „durchgespielt“
werden. Wer hierbei nur Werte ver-
ǁ ĞŶĚĞƚ�Ƶŵ�ĞŝŶ�ďĞƐƟ�ŵŵƚĞƐ�̂ ǌĞŶĂƌŝŽ�
zu erhalten, kann nicht dem Anspruch
ĚĞƌ�t ŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ��ŐĞŶƺŐĞŶ͕ �ƐŽŶĚĞƌŶ�
leistet schlicht Lobbyarbeit.
t ćƌĞ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞƌ�ƐŽůĐŚ�ƵŶǁ ŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ�Ͳ
lichen Basis im Jahr 1900 die Alters-
ƐƚƌƵŬƚƵƌ�ĚĞƌ�ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ�' ĞƐĞůůƐĐŚĂŌ��Ĩƺƌ�
das Jahr 1950 vorhergesagt worden,
wäre wahrscheinlich durch die Grund-
annahmen der Jahrhundertwende
eine Bevölkerungszahl von über 200
Mio. Einwohnern vorhergesagt wor-
ĚĞŶ͘ �E ŝĞŵĂŶĚ�ŚćƩ�Ğ�ĚŝĞ�ďĞŝĚĞŶ�t ĞůƚͲ
kriege und den sozioökonomisch be-
dingten Rückgang der Geburtenzahlen
ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟ�ŐĞŶ�ŬƂŶŶĞŶ͘ �, ćƩ�Ğ�ŵĂŶ�
ĚŝĞ�̂ ƚĂƟ�ƐƟ�ŬĞƌ�ŝŵ�:ĂŚƌĞ�ϭϵϱϬ�ŶĂĐŚ�ĚĞƌ�
' ĞƐĂŵƚƉŽƉƵůĂƟ�ŽŶ�ŝŵ�:ĂŚƌĞ�ϮϬϬϬ�ŐĞͲ
ĨƌĂŐƚ͕ �ŚćƩ�ĞŶ�ƐŝĞ�ŶŝĐŚƚƐ�ǀ Žŵ�WŝůůĞŶŬŶŝĐŬ�
und Zuwanderung gewusst, die die
realen Zahlen maßgeblich beeinfl usst 
haben. Kein Mensch und keine Studie
kann eine seriöse Vorhersage machen,
wie viele osteuropäische Arbeitneh-
mer in den nächsten Monaten und
Jahren nach der Öff nung der Grenzen 
zuwandern oder auf den deutschen
Arbeitsmarkt drängen werden. Nur
Herr Prof. Raff elhüschen kennt heute 
ĚŝĞ�' ĞƐĂŵƚƉŽƉƵůĂƟ�ŽŶ�ŝŶ�ϰϬ�ŽĚĞƌ�ŐĂƌ�
in 60 Jahren. Als Fazit bleibt nur eine
Erklärung: Die Annahmen des Herrn
ZĂī�ĞůŚƺƐĐŚĞŶ͕ � ĚĞƌĞŶ� �ŝŶƚƌŝƩ�Ɛǁ ĂŚƌͲ
ƐĐŚĞŝŶůŝĐŚŬĞŝƚ� ŚŽĐŚ� ƐƉĞŬƵůĂƟ�ǀ � ŝƐƚ͕ �
werden von ihm als gegeben voraus-
gesetzt, um genau die Zahlen zu pro-
ŐŶŽƐƟ�ǌŝĞƌĞŶ͕ �ĚŝĞ�ĚĞŶ�t ƺŶƐĐŚĞŶ�ƐĞŝŶĞƌ�
�ƵŌ�ƌĂŐŐĞďĞƌ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐͲ
branche entsprechen, die wie Aasgei-
er darauf warten, dass ihnen mit der
Pfl egeversicherung nach der Rente 
ein weiteres milliardenschweres Ge-
ƐĐŚćŌ�ƐĨĞůĚ�ĞƌƂī�ŶĞƚ�ǁ ŝƌĚ͘ ��ŝŶ�ƐŽůĐŚĞƐ�
Vorgehen, bei dem der Interessensbe-
zug mit Händen zu greifen ist, hat we-
der etwas mit „Unabhängigkeit“ noch
ŵŝƚ�ͣ t ŝƐƐĞŶƐĐŚĂŌ�͞ �ǌƵ�ƚƵŶ͘ ��Ɛ�ŝƐƚ�ƐĞŚƌ�
fragwürdig, wenn solche Personen die
Bundesregierung und Landesregie-
rungen, in Fragen der sozialen Siche-
rungssysteme, beraten und an Univer-
sitäten lehren.“

Eine 81 –jährige Dame aus Jever fi n-
ĚĞƚ�ĚŝĞ�ƌŝĐŚƟ�ŐĞŶ�t ŽƌƚĞ�ƵŶĚ�ƐĐŚƌĞŝďƚ͗
„Demografi sche Zombies! Zombies 
sind bekanntlich Halbtote; danke,
dass Sie mich mit meinen 81 Jahren
als solchen bezeichnen! Hundertjähri-
ge, die einfach nicht sterben wollen!
t ĂƌƵŵ�ƐŽůůƚĞŶ�ƐŝĞ�ĂƵĐŚ͕ �ǁ ĞŶŶ�' ŽƩ��
sie so lange leben lässt? Haben diese
Menschen kein Recht mehr auf Le-
ben? Fallen sie der Allgemeinheit gar
zur Last? Müssen Sie von Ihren Milli-
onen da vielleicht was abgeben? Wer-
den Sie sich einmal umbringen, wenn
Sie so alt werden sollten? Wohl kaum,
denn Sie sind ja nicht von der Renten-
versicherung abhängig wie die breite
Masse! Sie haben durch die von Herrn
Riester und Ihnen usw. angekurbelte
private Rentenversicherung längst Ihr
Schäfchen ins Trockene gebracht! Und
die Plebs, das gemeine Volk, wird seit
Jahrzehnten von den verschiedenen
Regierungen - nun, sagen wir mal et-
was aus der Rentenkasse erleichtert,
Ĩƺƌ�ƐŽŐ͘�ǌǁ ĞĐŬĞŶƞ�ƌĞŵĚĞƚĞ�D ĂƘŶĂŚͲ
men, wie z. B. die Wiedervereinigung,
die Versorgung der Russlanddeut-
schen, die Bauten für die abziehende
Sowjetarmee in Russland, usw., usw.!
Ja, das alles müssen die Rentner be-
zahlen, obwohl das eigentlich Sache
der Allgemeinheit wäre und aus Steu-
ĞƌŵŝƩ�ĞůŶ�ďĞŐůŝĐŚĞŶ�ǁ ĞƌĚĞŶ�ŵƺƐƐƚĞ͊
Ja, mein sehr geehrter Herr Raff el-
hüschen, Sie haben sich nicht nur total
im Ton vergriff en, Sie liegen auch voll-
kommen schief mit Ihren Ansichten.
Ich jedenfalls lasse mich von einem
Menschen wie Ihnen nicht als „Zom-
ďŝĞ͞ �Ɵ�ƚƵůŝĞƌĞŶ͕ �ƵŶĚ�ŝĐŚ�ůĂƐƐĞ�ŵŝƌ�ǀ ŽŶ�
Ihnen auch nicht vorschreiben, wann
ich zu sterben habe! Das, was Sie da
geäußert haben, ist nicht nur Volks-
verhetzung, das ist auch Diff amierung 
und Blasphemie!“
Zum Schluss zu dem letzten be-
kannten Skandal bei Ergo.
„Sie nannten es Kaiser-Rente: Ver-
sicherungsvertreter der Hamburg-
Mannheimer sollen Zehntausende
ƺďĞƌƚĞƵĞƌƚĞ�ZŝĞƐƚĞƌǀ ĞƌƚƌćŐĞ�ǀ ĞƌŬĂƵŌ��
ŚĂďĞŶ͘ � �Ğƌ� D ƵƩ�ĞƌŬŽŶǌĞƌŶ� �ƌŐŽ�
spricht von Einzelfällen - und schiebt
die Schuld auf ein veraltetes Formu-
lar.“ So im Spiegel vom 09.06.11.
Dazu die passende Meldung des „Ver-
ƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐŬƌŝƟ�ŬĞƌ͞ ͗

„Nachdem im Internet diverse Zahlen
kursieren, habe ich über einen ent-
fernten Bekannten bei der Ergo jetzt
einen Schätzwert erfahren, der intern
als mögliche Entschädigungshöhe ge-
handelt wird. Alle Angabe ohne Ge-
währ:
• ca. 70.400 Riesterverträge
• ca. 162.000.000€ zu viel einbehal-
tene und nicht als Überschüsse ausge-
kehrte Beiträge.
Super: Man nehme den Verlierer-Ver-
sicherer Victoria, …die Drückertruppe
HMI sowie Sex Partys in Budapest und
schon ist man Ergo. Da war überall
vorher schon der Wurm drin, ergo
(haha) nichts Neues ….“.

^ĐŚǁ ĂƌǌͲ' Ğůď�ůĞŚŶƚ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶ�Ăď
Mit Schreiben vom 06.04.2011 wur-
ĚĞ�ƵŶƐĞƌĞ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶ�WĞƚ�ϯͲϭϲͲϭϭͲϴϬϬϭͲ
058744 abgelehnt.
�ŝĞ��ĞƐĐŚůƵƐƐĞŵƉĨĞŚůƵŶŐ�ŚĂƩ�Ğ�ĨŽůͲ
gende Begründung
„Der Petent fordert die Anpassung der
vom Pensions-Sicherungs-Verein ge-
leisteten Betriebsrenten um jährlich
mindestens eins vom Hundert, damit
ĂƵĐŚ�ĚŝĞ�ĞŚĞŵĂůŝŐĞŶ��ĞƐĐŚćŌ�ŝŐƚĞŶ�
ŝŶƐŽůǀ ĞŶƚĞƌ��ĞƚƌŝĞďĞ�ŶŝĐŚƚ�ĚĂƵĞƌŚĂŌ��
ohne jegliche Anpassung bleiben.
Betriebsrenten sollten vor einer stän-
ĚŝŐĞŶ��ƵƐǌĞŚƌƵŶŐ�ĚƵƌĐŚ�ĚŝĞ�/ŶŇ�ĂƟ�ŽŶƐͲ
entwicklung wenigstens teilweise ge-
ƐĐŚƺƚǌƚ�ǁ ĞƌĚĞŶ͘ ��ŝĞ�ǀ Žŵ�̂ ƚĂƟ�ƐƟ�ƐĐŚĞŶ�
�ƵŶĚĞƐĂŵƚ�ĞƌŵŝƩ�ĞůƚĞŶ��ĂƚĞŶ�ƺďĞƌ�ĚŝĞ�
Verbraucherpreisindexe zeigten, dass
sich selbst bei mäßiger Preisentwick-
lung in den Jahren 1991 bis 2009 in
Höhe von jährlich 2,03 vom Hundert
über zehn Jahre aufsummiert einen
<ĂƵŅ�ƌĂŌ�ǀ ĞƌůƵƐƚ�ǀ ŽŶ�ǌǁ ŝƐĐŚĞŶ�ϭϰ͕ϰϳ �
und 25,88 vom Hundert ergibt. Es sei
mit hoher Wahrscheinlichkeit damit zu
rechnen, dass die Preisentwicklung in
den Folgejahren erheblich höher sein
werde. Der Gesetzgeber habe durch
das Gesetz zur Modernisierung der
gesetzlichen Krankenversicherung ins-
besondere den Betriebsrentnern ohne
Übergang und ohne jeglichen Be-
standsschutz eine Verdoppelung der
Krankenversicherungsbeiträge aufer-
legt, die mit einem Schlag die Be-
triebsrenten um mehr als sieben vom
Hundert zusätzlich belaste. Davon wä-
ren auch die Bezieher von insolvenz-
geschützten Betriebsrenten betroff en. 
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Eine Anhebung der Betriebsrente sei
deshalb bei diesen Betroff enen von be-
sonderer Dringlichkeit. Eine generelle
Betriebsrentenanpassung wäre auch
dem Gleichbehandlungsgrundsatz ge-
schuldet, weil die zusätzliche Alters-
versorgung der ehemals öff entlich Be-
diensteten trotz ständig überforderter
öff entlicher Kassen jährlich angepasst 
werde. Schließlich wäre die Gleichbe-
handlung mit den Betriebsrentnern
angezeigt, die eine vom früheren Ar-
ďĞŝƚŐĞďĞƌ�ŐĂƌĂŶƟ�ĞƌƚĞ�ũćŚƌůŝĐŚĞ��ŶƉĂƐͲ
sung durch den Pensionssicherungs-
verein erhalten. Dies werde nicht als
gerecht empfunden.“
Soweit wurde unser Anliegen korrekt
beschrieben. Zur Frage der Unter-
ƐƚƺƚǌƵŶŐ�ƵŶƐĞƌĞƌ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶ�ĚƵƌĐŚ�D ŝƚͲ
glieder und Sympathisanten wird im
^ĐŚƌĞŝďĞŶ�ĚĞƌ�sŽƌƐŝƚǌĞŶĚĞŶ�ĚĞƐ�WĞƟ�Ɵ�Ͳ
onsausschusses folgendes ausgeführt:
„Es handelt sich um eine öff entliche 
WĞƟ�Ɵ�ŽŶ͕ �ĚŝĞ�ŝŶŶĞƌŚĂůď�ĚĞƌ�ƐĞĐŚƐǁ ƂͲ
chigen Mitzeichnungsfrist von 62 Un-
terstützern mitgezeichnet wurde und
die zu sieben Diskussionsbeiträgen
ŐĞĨƺŚƌƚ�ŚĂƚ͘ �<ƌŝƟ�ŬĞƌ�ĚĞƌ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶ�ǀ ĞƌͲ
weisen auf die entstehenden Kosten
und darauf, dass auch andere Bevölke-
rungsgruppen Nullrunden hinnehmen
müssten.
�Ƶ�ĚŝĞƐĞŵ��ŶůŝĞŐĞŶ�ŚĂďĞŶ�ĚĞŶ�WĞƟ�Ͳ
Ɵ�ŽŶƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐ�ĚĞƐ��ĞƵƚƐĐŚĞŶ��ƵŶͲ
destages weitere Eingaben gleichen
Inhalts erreicht, die wegen des Sach-
zusammenhangs einer gemeinsamen
parlamentarischen Prüfung unterzo-
gen werden. Es wird um Verständ-
nis gebeten, dass nicht auf alle der
vorgetragenen Aspekte im Einzelnen
eingegangen werden kann. Insge-
samt liegen über 1.000 gleichlautende
Schreiben von Bürgerinnen und Bür-
gern vor, die das Anliegen unterstüt-
zen.“
Für diese große Unterstützung aus
dem Kreis unserer Mitglieder und
Freunde möchten wir uns herzlich für
die gezeigte Solidarität bedanken.
Das Ergebnis der parlamentarischen
Prüfung können wir uns weitestge-
hend ersparen, da es sich um genau
jene Argumente handelt, die wir kon-
kret mit Zahlen und Fakten durch die
WĞƟ�Ɵ�ŽŶ�ǁ ŝĚĞƌůĞŐƚ�ŚĂďĞŶ͘ ��ƵĨ�ĞŝŶĞŶ�
Gesichtspunkt müssen wir jedoch spe-
zifi sch eingehen. Zur Frage der Gleich-

behandlung mit früheren Angestellten
des öff entlichen Dienstes mit der dort 
vorgesehenen jährlichen Anpassung
Ƶŵ�ϭ�й �ǁ ŝƌĚ�ǁ ŝĞ�ĨŽůŐƚ�ĂƌŐƵŵĞŶƟ�Ğƌƚ͗
„Die vom Petenten gerügte Verletzung
des allgemeinen Gleichbehandlungs-
grundsatzes ist nicht gegeben. Das
Grundrecht des Art. 3 GG ist nur dann
betroff en, wenn durch staatlichen Ein-
fl uss wesentlich gleiche Sachverhalte 
ungleich behandelt werden und ein
sachlicher Grund für diese Ungleich-
behandlung des wesentlich Gleichen
nicht gegeben ist. Im Fall der früheren
�ĞƐĐŚćŌ�ŝŐƚĞŶ�ĚĞƐ�Ƃī�ĞŶƚůŝĐŚĞŶ��ŝĞŶƐͲ
tes liegt keine Verletzung des Gleich-
behandlungsgrundsatzes vor, weil
diese nicht ohne weiteres mit den Be-
triebsrentnern vergleichbar sind. Bei
der Zusatzversorgung des öff entlichen 
Dienstes geht es um Rentenbezieher,
die ihre vertraglich zugesprochenen
Anpassungen von der Versorgungs-
kasse erhalten. Gerade weil Bund,
Länder und Gemeinden als Arbeitge-
ber des öff entlichen Dienstes nicht 
insolvent werden können, unterliegen
sie auch nicht der Beitragspfl icht zum 
Pensions-Sicherungs-Verein.“
Ob diese Feststellung auf Dauer Be-
ƐƚĂŶĚ�ŚĂƚ͕ �ŝƐƚ�ďĞŝ�ĚĞƌ�ĚĞƌǌĞŝƟ�ŐĞŶ�sĞƌͲ
schuldung unseres Staates zu bezwei-
feln!
t ĞůĐŚĞ�WŽƐŝƟ�ŽŶ�ŚĂďĞŶ�ĚŝĞ��ƵŶĚĞƐͲ
ƉĂƌƚĞŝĞŶ�ǌƵ�ƵŶƐĞƌĞƌ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶ�ĞŝŶŐĞͲ
nommen:
DIE LINKE
ͣ �ůƐ� ĚĞƐŝŐŶŝĞƌƚĞƌ� ƌĞŶƚĞŶƉŽůŝƟ�ƐĐŚĞƌ�
^ƉƌĞĐŚĞƌ�ŵĞŝŶĞƌ�&ƌĂŬƟ�ŽŶ�ĚĂƌĨ�ŝĐŚ�/ŚͲ
ŶĞŶ�ŵŝƩ�ĞŝůĞŶ͕ �ĚĂƐƐ�ǁ ŝƌ�/Śƌ��ŶůŝĞŐĞŶ�ƵŶͲ
terstützen. …(Mathias W. Birkwald).“
FDP
�ŝĞ�&�W�ŚĂƩ�Ğ�ƵŶƐ�ďĞƌĞŝƚƐ�Ăŵ�ϭϱ͘ ϭϬ͘ϭϭ�
ŝŚƌĞ�ĂďůĞŚŶĞŶĚĞ�, ĂůƚƵŶŐ�ƐĐŚƌŝŌ�ůŝĐŚ�
mitgeteilt, in der sie alle von uns ent-
ŬƌćŌ�ĞƚĞŶ��ƌŐƵŵĞŶƚĞ�ŐĞďĞƚƐŵƺŚůĞŶͲ
ĂƌƟ�Ő�ĂƵĨǌćŚůƚ͘ �D ĂŶ�ŐĞǁ ŝŶŶƚ�ĚĞŶ��ŝŶͲ
druck, dass unsere Begründung nicht
zur Kenntnis genommen wurde.
SPD
Der Bundestagsabgeordnete der SPD
Hagemann teilte uns folgendes mit:
ͣ � ŝĞ� ^W�Ͳ�ƵŶĚĞƐƚĂŐƐĨƌĂŬƟ�ŽŶ� ŚĂƚ�
nicht nur gegen den (ablehnenden)
�ďƐĐŚůƵƐƐ� ŐĞƐƟ�ŵŵƚ͕ � ƐŽŶĚĞƌŶ� ĞŝŶĞ�
Materialüberweisung an das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales
vorgeschlagen. Mit einer Material-

ƺďĞƌǁ ĞŝƐƵŶŐ�ǁ ŽůůƚĞ�ŵĞŝŶĞ�&ƌĂŬƟ�ŽŶ�
erreichen, dass Anregungen aus Ihrer
WĞƟ�Ɵ�ŽŶ�ŝŶ�ĚŝĞ�sŽƌďĞƌĞŝƚƵŶŐ�ǀ ŽŶ�' ĞͲ
ƐĞƚǌĞŶƚǁ ƺƌĨĞŶ�ƵŶĚ�ƐŽŶƐƟ�ŐĞŶ�/ŶŝƟ�ĂƟ�Ͳ
ven einbezogen werden. Leider wurde
ĚĞƌ�ŐƵƚĞ�sŽƌƐĐŚůĂŐ�ŵĞŝŶĞƌ�&ƌĂŬƟ�ŽŶ�
ǀ ŽŶ�ĚĞŶ�<ŽĂůŝƟ�ŽŶƐĨƌĂŬƟ�ŽŶĞŶ͕ �ĚŝĞ�ŝŵ�
WĞƟ�Ɵ�ŽŶƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐ�ĚŝĞ�D ĞŚƌŚĞŝƚ�ŚĂͲ
ben, abgelehnt.“
CDU/CSU
�ŝĞ� �ďůĞŚŶƵŶŐ� ƵŶƐĞƌĞƌ� WĞƟ�Ɵ�ŽŶ�
ŐĞŚƚ�ĂƵĨ�ĚŝĞ�^Ɵ�ŵŵĞŶŵĞŚƌŚĞŝƚ�ĚĞƌ�
Schwarz-Gelben Regierung zurück. Die
��h ͬ �^h�ŚĂƚ�ĞƐ�ŶŝĐŚƚ�Ĩƺƌ�ŶƂƟ�Ő�ĞƌĂĐŚͲ
tet in einer geeigneten Weise auf ihre
ablehnenden Gründe einzugehen. Wir
erhielten lediglich vom MdB Witschel,
ĚĞƌ�ŶŝĐŚƚ�ĚĞŵ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐ�ĂŶͲ
ŐĞŚƂƌƚ�ĚŝĞ�ĨŽůŐĞŶĚĞ�D ŝƩ�ĞŝůƵŶŐ͗
„Unabhängig von meiner Weiterlei-
tung Ihres Schreibens (ausführliche
�ĞŐƌƺŶĚƵŶŐ�ƵŶƐĞƌĞƌ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶͿƵŶĚ�ĚĞƌ�
�ŝƩ�Ğ͕�ĚĞŶ�̂ ĂĐŚǀ ĞƌŚĂůƚ�ǁ ŽŚůǁ ŽůůĞŶĚ�ǌƵ�
ƉƌƺĨĞŶ͕ �ƐŝĞŚƚ�ĚĞƌ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐ͕ �
wie Ihnen sicher bereits mitgeteilt
wurde, keine Möglichkeit, Ihr Anliegen
zu unterstützen. Ich bedaure, dass Sie
ŬĞŝŶĞ�ƉŽƐŝƟ�ǀ Ğ�EĂĐŚƌŝĐŚƚ�ĞƌŚĂůƚĞŶ�ŚĂͲ
ben. Peter Wichtel.“
Meine Erwiderung für den BRV lau-
tete:
„Ich nehme die Gelegenheit Ihnen und
der CDU/CSU ein paar klare Worte
ins Stammbuch zu schreiben, wissend
das dies sowohl bei Ihnen als auch bei
Ihren CDU/CSU-Kollegen erfahrungs-
gemäß ohne Widerhall sein wird. Die
CDU/CSU ist die einzige Bundestags-
ĨƌĂŬƟ�ŽŶ͕ �ĚŝĞ�ĞƐ�ŶŝĐŚƚ�Ĩƺƌ�ŶƂƟ�Ő�ĞƌĂĐŚƚĞƚ�
hat, den 6 Millionen Betriebsrentnern
aus insolventen Betrieben zu erklären,
ǁ ĂƌƵŵ�ƵŶƐĞƌĞ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶ͕ �ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�ŵŝƚ�
dem Thema der Anpassung von Be-
triebsrenten für Betriebsrentner von
insolventen Betrieben befasste, eine
Ablehnung durch die CDU/CSU erhielt.
t ĞŶŶ�ǁ ŝƌ�ĚŝĞ�ǀ Žŵ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶƐĂƵƐƐĐŚƵƐƐ�
vorgebrachten Gründe werten, dann
sind die dort benutzen Argumente hin-
länglich und ausführlich widerlegt. Wir
empfi nden die Ignoranz der CDU/CSU 
zu unserem Anliegen und unter Bezug
auf die Größe des betroff enen Bürger-
kreises, ihr Verhalten als unverschämt
und verachtenswert. Sie dürfen davon
ausgehen, dass wir uns zu nächstlie-
genden Wahlen in aller Deutlichkeit
gegenüber unserer Klientel und in
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der Öff entlichkeit äußern werden. Die 
CDU/CSU ist bereit, weitere Milliarden
an - durch eigenes Versagen - hoch
verschuldete Staaten zu verteilen. Für
Menschen, die ihre Pfl icht in ihren frü-
heren Betrieben dagegen voll erbracht
haben, sind ihnen keine angemessene
Beachtung und entsprechende Gerech-
Ɵ�ŐŬĞŝƚ�ǁ Ğƌƚ͘ �t ĞŶŶ�ǌƵĚĞŵ�ƉĞŶĞƚƌĂŶƚ�
erklärt wird, dass die Einkommen der
Angestellten im öff entlichen Dienst, 
ĚŝĞ�ũćŚƌůŝĐŚ�ϭ�й �/ŶŇ�ĂƟ�ŽŶƐĂƵƐŐůĞŝĐŚ�
bekommen, mit den Rentenbezügen
der hier in Rede stehenden Menschen
nicht vergleichbar wären, der möge
sich die folgenden Ausführungen vor
Augen halten. Damit ist die renitente
Behauptung der Unvergleichbarkeit
vollkommen entkleidet und beweist
sich als Lüge.“
Zur Frage der Vergleichbarkeit von
Renten und Pensionen hat Herr Ger-
ber von der ADG als Beweis folgende
t ĞƌƚĞ�ĞƌŵŝƩ�Ğůƚ͗
ͣ �ŝŶ��ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ�ƐƉĞŶƐŝŽŶćƌ�ŚĂƚ�ŐĞͲ
ŐĞŶƺďĞƌ�ĞŝŶĞŵ��ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ�ƐƌĞŶƚŶĞƌ�
von 1990 bis 2010 über 77.000 Euro
mehr Pensionserhöhung bekommen.
Einmalzahlungen und Sockelbeträge
ƐŝŶĚ�ĚĂďĞŝ�ŶŽĐŚ�ŶŝĐŚƚ�ďĞƌƺĐŬƐŝĐŚƟ�Őƚ͊ �
Was ist der Sockelbetrag? Zusätzlich
zur Prozenterhöhung wird ein mtl.
Festbetrag bezahlt. z.B. In Bayern wur-
de ein Sockelbetrag von mtl. 40 Euro
im Jahre 2009 gewährt.
Begründung für die Gewährung des
Sockelbetrages! Ausgleich für Pensio-
näre mit niedriger Pension!
Hierzu der Hinweis: Mindestpension
zurzeit bei 1.363 Euro. Rente eines
�ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ�ƐƌĞŶƚŶĞƌƐ�ϭ͘ ϮϮϯ��ƵƌŽ͘ ͞

Die Zahlungen und Verpfl ichtungen, 
die Schwarz-Gelb an Staaten mit lang-
ũćŚƌŝŐĞƌ�D ŝƐƐǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌ��ƵŶĚ�<ŽƌƌƵƉƟ�Ͳ
on eingeht, dazu die Erhöhung der ei-
genen Diäten, erzeugt bei uns Bürgern
Wut und Verachtung. Wer kennt nicht
die alte Voksweisheit:

„Wer das Kreuz trägt, der segnet sich
selbst stets zuerst!“

Kapitalabfi ndung von Betriebsrenten
Leider sieht das BetrAVG in § 3 (2)
vor, dass der Arbeitgeber sog. „Mi-
nirenten“ in einer Kapitalsumme
abfi nden kann. Die Grenze liegt au-

genblicklich bei 25,50 €/Monat. Der
Arbeitgeber oder auch der in die Ver-
pfl ichtung eingetretene PSVaG fi nden 
solche Betriebsrenten dann regel-
mäßig in einem Kapitalbetrag ab. Die
Begründung des Gesetzgebers: Der
Arbeitgeber soll von der Verwaltung
ƵŶĚ� ůĂƵĨĞŶĚĞŶ� �ĂŚůƵŶŐ� ĚĞƌĂƌƟ�ŐĞƌ�
Kleinrenten entlastet werden. Der Ar-
beitgeber hat auf diese Weise die ge-
samten Vorteile für sich. Er spart die
Verwaltungs- und Betreuungsarbeit
sowie die Verzinsung der Pensions-
rückstellung und hat zusätzlich kein
Risiko einer besonders hohen Lebens-
erwartung des Betriebsrentners. Au-
ßerdem braucht er sich um die evtl.
Anpassung der Betriebsrenten keine
Gedanken zu machen. Der Gesetzge-
ďĞƌ�ďĞƐƟ�ŵŵƚ�ŝŶ�Α�ϰ�;ϱͿ��Ğƚƌ�s ' �ŶƵƌ͕�
dass der Barwert der Betriebsrenten-
schuld nach den „anerkannten Regeln
ĚĞƌ�sĞƌƐŝĐŚĞƌƵŶŐƐŵĂƚŚĞŵĂƟ�Ŭ͞ �ǌƵ�ďĞͲ
ƐƟ�ŵŵĞŶ�ƐĞŝ͘��ŝĞƐĞ�ZĞŐĞůŶ�ƐŝŶĚ�ǌǁ Ăƌ�
klar, aber über den anzuwendenden
Zinssatz ist dazu rein gar nichts gesagt!
Was machen die schlauen Arbeitge-
ber? Sie rechnen nach den gerichtlich
anerkannten „Heubeck-Tabellen“. Da
der Gesetzgeber (aus Gründen der
Sicherstellung der Steuereinnahmen)
die Pensionsrückstellungen nur in ei-
ner um 6 % p. a. abgezinsten Höhe
zulässt, wird nun dem Rentner auch
ĞŝŶĞ�ĚĞƌĂƌƟ�ŐĞ�ƐĐŚŽŶ�ƐĞŝƚ�ůĂŶŐĞƌ��Ğŝƚ�
ǀ ƂůůŝŐ�ĂďƐĞŝƟ�Ő�ƺďĞƌŚƂŚƚĞ�sĞƌǌŝŶƐƵŶŐ�
vorgerechnet. Er bekommt also nur
ein Kapital als Abfi ndung, das er mit 
nirgendwo erreichbarer Verzinsung
von 6 % p. a. ohne Steuerabzug ver-
zinst erhalten müsste, um die ihm ei-
gentlich zustehende Betriebsrente le-
ďĞŶƐůĂŶŐ�;ŵŝƩ�ůĞƌĞ�>ĞďĞŶƐĞƌǁ ĂƌƚƵŶŐͿ�
zu erhalten. Besonders ärgerlich ist
das bezogen auf den PSVaG. Der spart
sich nämlich eine zweifellos sehr viel
teurere Ausfi nanzierung des Betriebs-
rentenanspruchs bei den Lebensversi-
cherungen, die daran ja eine Menge
Geld verdienen – alles zu Lasten des
Betriebsrentners.
Dass es auch anders geht, hat nun
ausgerechnet eine Zusatzversorgungs-
kasse des öff entliches Dienstes unter 
Beweis gestellt. Auf Grund eines sehr
fundierten und fachlich abgesicher-
ten Antrags unseres Fachverbandes
wurde im Wege des Widerspruchs für

ein Mitglied eine bereits vollzogene
Abfi ndungszahlung „ausnahmsweise“ 
wieder zurückgenommen und dem
Antrag auf lebenslange Rentenzahlung
entsprochen. Wer auch immer die-
se Entscheidung getroff en hat, sie ist 
allen Lobes und großen Dankes wert.
Gäbe es nur mehr solche Beispiele!

Unzumutbare Folgen für Betriebs-
rentner

�Ğŝ�ĞŝŶĞƌ�ŐƌŽƘĞŶ�>ĞďĞŶƐŵŝƩ�ĞůͲ, ĂŶͲ
ĚĞůƐŬĞƩ�Ğ͕�ĚĞƌĞŶ�EĂŵĞ�ĞŚĞƌ�ǁ ŝĞ�ĞŝŶĞ�
Auff orderung an den Kunden klingt, 
sein Geld zusammen zu halten, hat of-
fensichtlich ein „Neuer“ den „katego-
ƌŝƐĐŚĞŶ�/ŵƉĞƌĂƟ�ǀ ͞ �ĚĞƐ�&ŝƌŵĞŶŶĂŵĞŶƐ�
ǌƵŵ�D ŽƩ�Ž�ƐĞŝŶĞƐ�dƵŶƐ�ĞƌŚŽďĞŶ͘ ��ĞͲ
ƌĞŝƚƐ�ŝŵ�:ĂŚƌĞ�ϮϬϬϯ�ŚĂƩ�Ğ�ŵĂŶ�ĞŝŶĞŶ�
Betrieb an einen anderen Lebensmit-
telhändler übertragen, dabei aber
Žī�ĞŶƐŝĐŚƚůŝĐŚ�ƐĞůďƐƚ�ĚŝĞ�ũƵƌŝƐƟ�ƐĐŚĞŶ�
Folgen nicht verstanden. Jedenfalls
wurde einer Rentnerin nach fast 8 Jah-
ren Rentenbezug plötzlich von heute
auf morgen die Betriebsrentenzahlung
gestrichen. Man sei nicht zuständig
und behalte sich die Rückforderung
geleisteter Betriebsrentenzahlungen
ǀ Žƌ͘��Ğƌ��Zs �ƉƌƺŌ�Ğ�ĚĞŶ�&Ăůů�ƵŶĚ�ƐƚĞůůͲ
te fest, dass die Betriebsrentnerin
bereits offi  ziell zum Zeitpunkt des 
Betriebsübergangs das Unternehmen
ǀ ĞƌůĂƐƐĞŶ�ŚĂƩ�Ğ͘��ůƐŽ͕ �ŶŝĐŚƚƐ�ǁ Ăƌ͛Ɛ�ŵŝƚ�
der Drückebergerei. Die Betriebsrente
muss weiter bezahlt werden. Derselbe
Betriebsübergang hat aber noch ein
weiteres Mitglied betroff en. Hier wur-
de nach anfänglichem Zögern über 2
½ Jahre lang die Betriebsrente vom
ehemaligen Betrieb gezahlt. Der BRV
hat auch für dieses Mitglied Wider-
spruch gegen die abrupte Einstellung
der Rentenzahlung eingelegt. Man
ŚĂƩ�Ğ�ǀ Žƌ�Ϯ�Ъ�:ĂŚƌĞŶ�ĚĞŶ�ŐĂŶǌĞŶ�̂ ĂĐŚͲ
ǀ ĞƌŚĂůƚ�ĞŝŶŐĞŚĞŶĚ�ƺďĞƌƉƌƺŌ��ƵŶĚ�ǁ Ăƌ�
zu der Entscheidung gekommen, die
Betriebsrente zu bezahlen. Unserem
Mitglied wurde diese Entscheidung
mit dem Bemerken „wir freuen uns….“
mitgeteilt. Ein Vorbehalt oder eine
ƐŽŶƐƟ�ŐĞ��ŝŶƐĐŚƌćŶŬƵŶŐ�ǁ ƵƌĚĞ�ŶŝĐŚƚ�
formuliert.
, ĞƵƚĞ�ďĞƌƵŌ��ŵĂŶ�ƐŝĐŚ�ĂƵĨ�ĞŝŶĞŶ�/ƌƌͲ
tum. Der könne immer einmal passie-
ren. Dass allein eine „Zahlung ohne
Rechtsgrund“ genügt, um einem Be-
triebsrentner, der sich auf seine zuge-
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standene Betriebsrente verlässt, die
Betriebsrente von heute auf morgen
wieder zu entziehen, wird auch von
uns nicht als akzeptabel angesehen.
&ĞŚůĞƌ�ŝŵ�' ĞƐĐŚćŌ�ƐůĞďĞŶ�ŬŽŵŵĞŶ�ǀ Žƌ�
– sicher; aber dafür dürfen nicht völlig
wehrlose Betroff ene büßen. Es wäre 
u. E. rechtens, wenn sich die ehema-
ligen Arbeitgeber auf ihre Kosten eini-
gen müssten, wer nun Schuldner der
Betriebsrente ist!

Ungeeigneter Anpassungsmaßstab
Für die Anpassung der Betriebsren-
ten sieht das Gesetz in § 16 (2) den
�ŶƐƟ�ĞŐ�ĚĞƐ�sĞƌďƌĂƵĐŚĞƌƉƌĞŝƐŝŶĚĞǆĞƐ�
ŽĚĞƌ�ĚĞŶ��ŶƐƟ�ĞŐ�ĚĞƌ� ͣ E ĞƩ�ŽůƂŚŶĞ�
vergleichbarer Arbeitnehmergruppen
des Unternehmens“ vor. Der zweite
dieser angebotenen Maßstäbe bringt
besonders in den letzten Jahren nur
Schwierigkeiten mit sich. Er sollte
nach unserer begründeten Auff assung 
schleunigst aus dem Verkehr gezogen
werden, da er unhandlich, unüber-
ƐŝĐŚƚůŝĐŚ�ƵŶĚ�ŶŝĐŚƚ�ĞŝŶĚĞƵƟ�Ő�ŝƐƚ͕ �ƐŽǁ ŝĞ�
besonders in der zeitlichen Entwick-
lung zu absolut unbrauchbaren Ergeb-
nissen führt. Wir begründen das wie
ĨŽůŐƚ͗ ��Ğƌ�' ĞƐĞƚǌŐĞďĞƌ�ŚĂƩ�Ğ�ĚĞŶ��ƌͲ
halt von Arbeitsplätzen im Auge, als er
den Arbeitgebern dieses Zugeständnis
machte. Den Betriebsrentnern sollten
die Monatszahlungen nur in dem Rah-
men erhöht werden, in dem sich die
EĞƩ�ŽůƂŚŶĞ� ǀ ĞƌŐůĞŝĐŚďĂƌĞƌ� ĂŬƟ�ǀ Ğƌ�
Arbeitnehmergruppen erhöhten. Ge-
nauso steht es im Gesetz. Schnell stell-
ten aber die Gerichte fest, dass das
ƐŽ�ŶƵƌ�ŐĂŶǌ�ŬƵƌǌĨƌŝƐƟ�Ő�ĨƵŶŬƟ�ŽŶŝĞƌĞŶ�
kann. Eine Unternehmung „lebt“, än-
dert laufend die Struktur ihrer Arbeits-
plätze und passt sich den Gegebenhei-
ten des Marktes an. Besonders im
Falle der „Auslagerung von Arbeiten“
zu Zulieferern im Inland und erst recht
im Ausland wird den Vergleichsmög-
lichkeiten jede Basis entzogen. Nor-
ŵĂůĞƌǁ ĞŝƐĞ�ŚćƩ�ĞŶ�ĚŝĞ�' ĞƌŝĐŚƚĞ�ŝŶ�ƐŽ�
einem Fall feststellen müssen, dass
ĚĞƌ�D ĂƘƐƚĂď�ĚƵƌĐŚ��Ŷƞ�ĂůůĞŶ�ĚĞƌ�sĞƌͲ
gleichsgruppe obsolet geworden ist.
^ƚĂƩ�ĚĞƐƐĞŶ��ŬĂŵĞŶ�ĚŝĞ�' ĞƌŝĐŚƚĞ�ĂƵĨ�
ĚŝĞ�/ĚĞĞ͕�ĚŝĞ�ͣ ĚƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ�ůŝĐŚĞŶ�EĞƚͲ
tolöhne“ ganzer Unternehmen als ge-
nerellen Maßstab zuzulassen. Das ist
ĂďĞƌ�ŵŝƚ�̂ ŝĐŚĞƌŚĞŝƚ�ŶŝĐŚƚ�ĚĞƌ�ƌŝĐŚƟ�ŐĞ�
Weg. Denn dadurch wird der gesamte

Maßstab total verzerrt. Allein schon
ĚŝĞ�ŝŵ��ƵƌĐŚƐĐŚŶŝƩ�Ɛǁ Ğƌƚ�ĞŶƚŚĂůƚĞŶĞŶ�
Vergütungen der zwischenzeitlich rei-
henweise entstandenen prekären Ar-
beitsverhältnisse verfälschen die Ver-
gleichsgrundlage. Außerdem sind die
jeweils behaupteten Vergleichszahlen
ŶŝƌŐĞŶĚǁ Ž�ŽďũĞŬƟ�ǀ �ŶĂĐŚƉƌƺĩ �Ăƌ͕�ƵŶĚ�
die Arbeitgeber werden sich auch hü-
ƚĞŶ͕ �ĚĞƌĂƌƟ�ŐĞ��ĂŚůĞŶ�ĂƵĨ�ĚĞŶ�D ĂƌŬƚ�ǌƵ�
tragen.
Wenn z. B. ein Zeitungsverlag seine ge-
ƐĂŵƚĞ��ĞƐĐŚćŌ�ŝŐƵŶŐƐƐƚƌƵŬƚƵƌ�ćŶĚĞƌƚ͕ �
um nur noch auf die niedrigst mög-
lichen Kosten zu kommen, und dabei
Redakteure und Bildreporter reihen-
weise „verselbständigt“, um dann den
Rentnern nur noch die Kosten der
gering Qualifi zierten entgegen zu hal-
ten, dann führt das auf jeden Fall zu
einer total unbrauchbaren Vergleichs-
zahl. Entscheidungen dieser Art sind
selbstverständlich zu bedauern, aber
an der Tagesordnung. Sie werden mit
dem Ziel der Ergebnisverbesserung
gemacht. An dieser Ergebnisverbes-
serung aber ist der Betriebsrentner
zu beteiligen. Leider nur sind diese
Bezugsgrößen „vertraulich“, „nicht zur
sĞƌƂī�ĞŶƚůŝĐŚƵŶŐ�ďĞƐƟ�ŵŵƚ͞ �ŽĚĞƌ��ĚĞƌͲ
ŵĂƘĞŶ�ͣ ŝŶƚĞƌƉƌĞƟ�ĞƌďĂƌ͞ ͕ �ĚĂƐƐ�ũĞĚĞƌ�
Anspruch an einen Vergleichsmaßstab
verfehlt wird.
D ĂŶ� ƐŽůůƚĞ� ĚŝĞ� ͣ E ĞƩ�ŽůŽŚŶĞŶƚǁ ŝĐŬͲ
lung“ als Maßstab für die Betriebsren-
tenanpassung aus dem Verkehr zie-
hen, also Ziff er 2. In § 16 (2) BetrAVG 
streichen. Es wäre dann nur noch ein
Maßstab zulässig, der wenigstens ob-
ũĞŬƟ�ǀ �ĨĞƐƚŐĞƐƚĞůůƚ�ƵŶĚ�Ĩƺƌ�ũĞĚĞŶ�ŶĂĐŚͲ
Ɖƌƺĩ �Ăƌ�ŝƐƚ͘ ��Ğƌ�D ĂŶŝƉƵůĂƟ�ŽŶ�ŵĂŶͲ
cher Strategen wäre dann wenigstens
ein Tummelfeld entzogen!

Krankenkassenbeiträge auf Direkt-
versicherungen

Manche Druckerzeugnisse mit redak-
Ɵ�ŽŶĞůůĞŶ�^ĐŚǁ ĂĐŚƐƚĞůůĞŶ�ŚĂďĞŶ�ďĞŝ�
verschiedenen Mitgliedern in der Fra-
ge der KV-Beiträge auf Betriebsrenten
ĞŚĞƌ�sĞƌǁ ŝƌƌƵŶŐ�ĂůƐ�<ůĂƌŚĞŝƚ�ŐĞƐƟ�Ō�Ğƚ͘ �
Klar ist der Sachverhalt in unserem
letzten Infobrief Nr. 1/2011 darge-
ƐƚĞůůƚ͘ �, ŝĞƌ�ŶŽĐŚŵĂůƐ�ĚĂƐ�t ŝĐŚƟ�ŐƐƚĞ͗ �
Alle Formen von Betriebsrentenzah-
lungen sind grundsätzlich beitrags-
ƉŇ�ŝĐŚƟ�Ő�ǌƵƌ�ŐĞƐĞƚǌů͘�<s �ƵŶĚ�WŇ�s ͘ ��ĂƐ�
gilt ebenso grundsätzlich für Kapi-

talauszahlungen aus Direktversiche-
ƌƵŶŐĞŶ͕ �ŐůĞŝĐŚŐƺůƟ�Ő�Žď�ĚŝĞ��ĞŝƚƌćŐĞ�
ǁ ŝƌƚƐĐŚĂŌ�ůŝĐŚ�ǀ Žŵ��ƌďĞŝƚŐĞďĞƌ�ŽĚĞƌ�
Arbeitnehmer geleistet worden sind.
Lediglich für Zeiten, in denen der Be-
triebsrentner Versicherungsnehmer
der Kapital-Lebensversicherung gewe-
sen ist, ist der auf den in dieser Ver-
ƚƌĂŐƐůĂƵǌĞŝƚ�ĞŶƞ�ĂůůĞŶĚĞŶ��ŶƚĞŝů�ĚĞƌ�
Auszahlungssumme kein gesetzlicher
Beitrag für KV und Pfl V zu leisten. Falls 
dennoch Beiträge erhoben wurden,
besteht Anspruch auf Beitragsrücker-
ƐƚĂƩ�ƵŶŐ͊�hŶƐĞƌ��ƉƉĞůů͗�, ŽůĞŶ�̂ ŝĞ�ƐŝĐŚ�
das Ihnen zustehende Geld zurück!

Betriebsrentner - Opfer eines Be-
triebsüberganges

Im Herbst 2010 musste ein Berufs-
förderungszentrum (BFZ) in Waldkra-
iburg Insolvenz anmelden. Als es um
die Übernahme der Betriebsrenten-
zahlungen durch den Pensions-Siche-
rung-Verein (PSVaG) ging, teilte dieser
etwa 30 Betriebsrentnern mit, dass
für sie keine Zahlungsverpfl ichtung 
durch den PSVaG bestünde, da sie
bereits vor dem 01.01.1994 aus dem
Unternehmen ausgeschieden seien.
Am 01.01.1994 fand eine Umfi rmie-
ƌƵŶŐ�ƐƚĂƩ�͕�ĚŝĞ�ĚĞƌ�ŴsĂ' �ĂůƐ��ĞƚƌŝĞďƐͲ
ƺďĞƌŐĂŶŐ�ĞŝŶƐƚƵŌ�Ğ͘��Ăŵŝƚ�ƐĞŝ�ŶŝĐŚƚ�
der PSVaG für die Weiterzahlung der
Betriebsrenten zuständig, sondern
das Unternehmen vor der Umfi rmie-
rung, also der Gründer des BFZ bzw.
dessen Erben. Die Betriebsrentner
sollten sich an die Erben für die Wei-
terzahlung der Renten wenden. Dabei
hat das Nachfolgeunternehmen an die
besagten Rentner die Betriebsrente
vor der Insolvenz ab dem 01.01.1994
bis zum August 2010 laufend bezahlt.
Man muss sich vor Augen halten: Wer
1994 bereits im Ruhestand war, ist
heute mindestens 80 Jahre. Bei der
Umfi rmierung wurden die Betriebs-
ƌĞŶƚŶĞƌ�ĂůƐ�ĂƵĐŚ�ĚŝĞ�ĚĂŵĂůŝŐ�ƚćƟ�ŐĞŶ�
Arbeitnehmer in keiner Weise über
die Folgen der Umfi rmierung infor-
miert. Alle Betriebsrentner waren
weder direkt noch indirekt als Partei
an den rechtlichen Vorgängen betei-
ligt. Heute lässt das Gesetz zu, dass
jene vom PSVaG angehalten werden
können, sich selber Recht über das
Arbeitsgericht zu verschaff en, obwohl 
sie an der gesamten Prozedur in 1994
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Anpassung laufender Betriebsrenten
�ŝĞ�ŝŵ�ZĂŚŵĞŶ�ĚĞƌ�ĚƌĞŝũćŚƌŝŐĞŶ�mďĞƌƉƌƺĨƵŶŐ�ǌƵ�ĞƌŵŝƩ�ĞůŶĚĞ��ŶƉĂƐƐƵŶŐ�ůĂƵͲ
ĨĞŶĚĞƌ��ĞƚƌŝĞďƐƌĞŶƚĞŶ�ŵƺƐƐƚĞ�ǌƵŵ�/ŶŇ�ĂƟ�ŽŶƐĂƵƐŐůĞŝĐŚ�ŵŝŶĚĞƐƚĞŶƐ�ĚŝĞ�ǌƵ�ĚĞŶ�
einzelnen Anpassungsterminen ausgewiesene Erhöhung ausmachen: (Für zu-
rückliegende Anpassungstermine siehe Infobriefe 1/2011
und früher).
Anpassungstermin Anpassungszeitraum Anpassungsquote

01.03.2011 01.03.2008-28.02.2011 3,78%
01.04.2011 01.04.2008-31.03.2011 3,76%
01.05.2011 01.05.2008-30.04.2011 4,15%
01.06.2011 01.06.2008-31.05.2011 3,56%

Achtung: t ŝƌ�ŵĂĐŚĞŶ�ĚĂƌĂƵĨ�ĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵ͕ �ĚĂƐƐ�ŶĂĐŚ�ĚĞƌ�ĚĞƌǌĞŝƟ�ŐĞŶ�' ĞͲ
ƐĞƚǌĞƐůĂŐĞ�ŴsĂ' Ͳ�ĞƚƌŝĞďƐƌĞŶƚĞŶ�ĚĂƵĞƌŚĂŌ��ŬĞŝŶĞ��ŶƉĂƐƐƵŶŐ�ĞƌĨĂŚƌĞŶ͘ �>ĞŝĚĞƌ�
Į�ŶĚĞƚ�ĚĞƐŚĂůď�ĞŝŶĞ�ƐƚĞƟ�ŐĞ��ƵƐǌĞŚƌƵŶŐ�ĚŝĞƐĞƌ�ŝŶƐŽůǀ ĞŶǌŐĞƐĐŚƺƚǌƚĞŶ��ĞƚƌŝĞďƐͲ
ƌĞŶƚĞŶ�ƐƚĂƩ�͊ �;�Ğŝ�ĚĞƌ�ĚĞƌǌĞŝƟ�ŐĞŶ�WƌĞŝƐƐƚĞŝŐĞƌƵŶŐ�ǀ ĞƌĨćůůƚ�ĚŝĞ�<ĂƵŅ�ƌĂŌ��ĞŝŶĞƌ�
Rente bereits in 10 Jahren um mehr als 20%! Dies kann auf Dauer keinesfalls so
hingenommen werden. Wie von uns ausführlich berichtet, hat der BRV unter
ŐƌŽƘĞŶ�̂ ĐŚǁ ŝĞƌŝŐŬĞŝƚĞŶ�ĞŝŶĞ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶ�ŵŝƚ�ĚĞŵ��ŝĞů�ĞŝŶŐĞƌĞŝĐŚƚ͕ �ĂƵĐŚ�ĚŝĞ�ǀ Žŵ�
PSVaG übernommenen Betriebsrenten generell um jährlich 1 % anzupassen.
�ŝĞƐĞ�WĞƟ�Ɵ�ŽŶ�ǁ ƵƌĚĞ�ŵŝƚ�ĂƵƐ�ƵŶƐĞƌĞƌ�̂ ŝĐŚƚ�ŶŝĐŚƚ�ŚŝŶƌĞŝĐŚĞŶĚĞƌ��ĞŐƌƺŶĚƵŶŐ�
abschlägig beschieden.

Mitgliederversammlung 09.09.2011
Unsere nächste Mitgliederversammlung fi ndet am 09.09.2011, 10 Uhr, wie-
ĚĞƌƵŵ�ŝŶ�ĚĞƌ�D ĞŚƌǌǁ ĞĐŬŚĂůůĞ�ŝŶ��ŝĞƘĞŶ�ƐƚĂƩ�͘�t ŝƌ�ŵĂĐŚĞŶ�ĂůůĞ�D ŝƚŐůŝĞĚĞƌ�
ĂƵĨ�ĚŝĞƐĞŶ�dĞƌŵŝŶ�ĂƵĨŵĞƌŬƐĂŵ͕ �ĚĂŵŝƚ�ũĞĚĞƌ�ƌĞĐŚƚǌĞŝƟ�Ő�ĚŝƐƉŽŶŝĞƌĞŶ�ƵŶĚ�ŶĂĐŚ�
Möglichkeit teilnehmen kann. Wir empfehlen dringend Ihr Erscheinen, da
auch Vorstandswahlen auf der Tagesordnung stehen. Essen und Getränke sind
ǁ ŝĞ�ƐĐŚŽŶ�ŝŶ�ĚĞŶ�s ŽƌũĂŚƌĞŶ�ŝŵ��ŝŶƚƌŝƩ�ƐƉƌĞŝƐ�ǀ ŽŶ�ϭϮ��hZ�ĞŶƚŚĂůƚĞŶ͘

Wir gedenken unserer Verstorbenen
?2010 Leonhard Geisler 75 Jahre

17.05.2010 Günter Feiger 68 Jahre
20.05.2010 Alfons Weih 79 Jahre
18.06.2010 Hermann Reck ? Jahre
13.12.2010 Theodor Haider 74 Jahre
03.02.2011 Karl-Heinz Fischer 74 Jahre
21.02.2011 Horst Klippe 71 Jahre
27.02.2011 Ilse Rudowsky 84 Jahre
01.04.2011 Ilse Bacher 74 Jahre
08.04.2011 Georg Goergl 77 Jahre
19.04.2011 Gerd Kopp 75 Jahre
22.05.2011 Hans Miedl 71 Jahre
ϭϴ͘Ϭϲ ͘ ϮϬϭϭ��' Žƪ��ƌŝĞĚ��ďĞŶŚŽĐŚ� � ϴϬ�:ĂŚƌĞ
06.07.2011 Meinhold Glorius 76 Jahre

Wir werden den verstorbenen Mitgliedern ein
ehrendes Andenken bewahren.

Betriebsrentner e. V.
Stagurastraße 2; 86911 Dießen a. A. E-Mail: info@betriebsrentner.de

V.i.S.d.P.: Heider Heydrich, Wörthsee Telefon: 08807-940-455

ZĞĚĂŬƟ�ŽŶ�ƵŶĚ�̂ Ăƚǌ͗�� � � �dĞůĞĨĂǆ͗��ϬϴϴϬϳ ͲϵϰϬ�ϰϱϰ

Wolfgang Sperling: Gilching Internet: www.betriebsrentner.de

Erscheinungsort: Dießen am Ammersee
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nicht beteiligt waren.
Wir halten diesen Zustand, dass hier
der PSVaG, der dafür eingerichtet
wurde, um Betriebsrenten abzusi-
chern, sich selber aus der Verantwor-
tung begeben kann, für nicht tragbar
und für die Betriebsrentner unzumut-
bar. Wenn der PSVaG zur Auff assung 
kommt, dass nicht er, sondern ein
�ƌŝƩ�Ğƌ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ŶƚƌŝĐŚƚƵŶŐ�ĚĞƌ��ĞͲ
triebsrenten verantwortlich ist, dann
muss es auch ihm obliegen, die dafür
ŶƂƟ�ŐĞŶ� ƌĞĐŚƚůŝĐŚĞŶ� ^ĐŚƌŝƩ�Ğ� ĞŝŶǌƵͲ
schlagen, um jene zur Verantwortung
zu ziehen, und jene in die Pfl icht neh-
men, die dann für die weitere Zahlung
ĂƵŅ�ŽŵŵĞŶ�ŵƺƐƐĞŶ͘ �/ŵ�ǀ ŽƌůŝĞŐĞŶĚĞŶ�
Fall bleibt den Rentnern kein anderer
Weg als die Klage vor dem Arbeitsge-
richt. Das dies für eine rechtliche Ver-
tretung grob geschätzt nicht unter ca.
5.000 Euro in der ersten Instanz mög-
lich. Dies zeigt überdeutlich, welches
WƌŽǌĞƐƐƌŝƐŝŬŽ�ĚĞŵ��ŝŶǌĞůŶĞŶ�ďĞŝ�ŽŌ��
geringen Betriebsrenten zugemutet
wird. Wenn wir als Fachverband die-
ƐĞŶ�&Ăůů�ŶŝĐŚƚ�ĂƵĨŐĞŐƌŝī�ĞŶ�ŚćƩ�ĞŶ͕ �ǁ ćͲ
ƌĞŶ�ǀ ŝĞůĞ�ƌĞƐŝŐŶŝĞƌĞŶĚ�ǌƵŬƺŶŌ�ŝŐ�ŽŚŶĞ�
zusätzliche Betriebsrente verblieben.
Die Fälle, bei denen in der Folge von
Betriebsübergängen die Betriebsrent-
ner „auf der Strecke bleiben“, häufen
sich derart, dass es hier dringen einer
gesetzlichen Manahme bedarf.

Wir fordern die Ministerien auf, hier
umgehend für Abhilfe zu sorgen.
Wir werden diese Fälle zum Anlass
nehmen und die zuständigen Bundes-
ministerien (Ministerium für Arbeit
und Soziales und Ministerium der Ju-
ƐƟ�ǌͿ�Ƶŵ�WƌƺĨƵŶŐ�ƵŶĚ�Ƶŵ�ŬŽƌƌĞŬƟ�ǀ Ğ�
ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ�D ĂƘŶĂŚŵĞŶ�ďŝƩ�ĞŶ͘ ��ĂďĞŝ�
geht es nicht nur um den Fall in Wald-
kraiburg, sondern insgesamt darum,
dass im Zusammenhang mit einem
Betriebsübergang das abgebende und
das übernehmende Unternehmen
gesetzlich gezwungen werden, sich
mit Nachweis gegenüber dem Kreis
der Betriebsrentner über die zukünf-
Ɵ�ŐĞŶ� �ĂŚůƵŶŐƐǀ ĞƌƉŇ�ŝĐŚƚƵŶŐ� ĞŝŶŝŐĞŶ�
zu müssen. Handelt es sich um einen
Fall, wie in Waldkraiburg, dann muss
der PSVaG gesetzlich verpfl ichtet wer-
den, für eine rechtliche Abklärung zu
sorgen und dies nicht den Betriebs-
rentnern aufzubürden.


